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Digitale Verwaltung: Ein Klassiker neu verfilmt 
 

 MICHAEL D. MARTI 
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Die Digitale Transformation wird häufig als revolutionärer Bruch mit der Vergangen-
heit dargestellt. Das stimmt aber nur zum Teil. Dieser Artikel zeigt, dass sie sich in 
eine lange Tradition staatlicher Rationalisierungsbemühungen einreiht – von der Bü-
rokratie MAX WEBERS bis zum New Public Management. Digitale Transformation ist 
kein Selbstzweck, sondern dient wie frühere Reformen der Effizienz- und Effektivitäts-
steigerung. Unter dieser Bedingung – und nur unter dieser Bedingung – ist die Ver-
waltung zur Digitalen Transformation legitimiert und legitimiert sich durch Digitale 
Transformation. 
 

La transformation numérique est souvent présentée comme une rupture majeure 
avec le passé. Mais ce n’est que partiellement vrai. Cet article montre qu’elle s'inscrit 
dans une longue tradition d’efforts de rationalisation de l’État - de la bureaucratie 
de MAX WEBER au New Public Management. La transformation numérique n’est pas 
une fin en soi, mais sert, comme les réformes précédentes, à améliorer l’efficience et 
l’efficacité. C'est à cette condition - et seulement à cette condition - que l’adminis-
tration est légitimée à se transformer numériquement et qu’elle se légitime par la 
transformation numérique. 
 
La trasformazione digitale viene spesso dipinta - e non del tutto a torto - come una 
rottura rivoluzionaria con il passato. Tuttavia, ciò è vero solo in parte. Questo articolo 
dimostra che fa parte di una lunga tradizione di sforzi di razionalizzazione del go-
verno, dalla burocrazia di MAX WEBER al New Public Management. La trasformazione 
digitale non è una fine a se stessa ma, come le riforme precedenti, serve ad aumen-
tare l'efficienza e l'efficacia. A questa condizione - e solo a questa condizione - l'am-
ministrazione è legittimata alla trasformazione digitale e si legittima attraverso la 
trasformazione digitale. 
 

Universität Freiburg Tel. +41 (0) 26 300 81 25 
Institut für Föderalismus  
Av. Beauregard 1 
CH-1700 Freiburg www.federalism.ch  

 

http://www.federalism.ch/


aus: Newsletter IFF 2 / 2025  Michael D. Marti 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 

I. Einleitung ........................................................................................................... 3 
 
II. Historische Einordnung ................................................................................... 3 

1. «Digitalisierung» .......................................................................................... 3 
2. Bürokratie und New Public Management: Die beiden grossen 

Verwaltungsmodelle der letzten 150 Jahre ................................................. 4 
 
III. Digitale Transformation: Fortsetzung eines alten Trends ......................... 4 
 
IV. Fazit ..................................................................................................................... 5 
 
Bibliographie ............................................................................................................. 6 
 
 
  



aus: Newsletter IFF 2 / 2025  Michael D. Marti 

 
3 

I. Einleitung 

«Digitale Transformation» ist das Schlagwort der Stunde – aber einer längst geschlagenen 
Stunde? Der Begriff wird schon fast stellvertretend für die Zukunft verwendet, weshalb oft ver-
gessen geht, dass das Phänomen in seinem Wesen so neu gar nicht ist. Wenn man den Begriff 
durch einen Blick in die Vergangenheit entmystifiziert, erkennt man, dass sich dahinter erstaun-
lich Vertrautes versteckt, das vielleicht so alt wie die Menschheit selbst ist. Daraus lassen sich 
Lehren für Gegenwart und Zukunft ziehen. 

 

II. Historische Einordnung 

1. «Digitalisierung» 

Der Begriff «digital» leitet sich ursprünglich aus dem lateinischen digitus («Finger») ab. Vermut-
lich weil man mit den Fingern zählen kann, entwickelte sich eine zweite Bedeutung von digitus, 
«Ziffer». Im 20. Jahrhundert wurde die englisch-technische Bedeutung auch in die deutsche 
Semantik übernommen: «digital» im Sinn von «in Stufen erfolgend» oder «in Ziffern darstell-
bar»1 bzw. binär. 

Die öffentliche Verwaltung setzt digitale Technologien2 bereits deutlich länger ein als oft ange-
nommen wird. Bereits 1910 kamen im deutschsprachigen Raum Lochkartenmaschinen in der 
Verwaltung zum Einsatz.3 In den 1950er-Jahren verwendeten etwa die Steuerverwaltung4 und 
Flurbereinigungsverwaltung Baden-Württembergs5 Lochkartenrechner. Lochkartenrechner füh-
ren auf Techniken zurück, die deutlich älter sind – etwa den Jacquard-Webstuhl von 1805, der 
Textilmuster auf Lochkarten speicherte und verarbeitete.6 Auch die viel zitierte «Künstliche Intel-
ligenz» ist keine Neuheit des 21. Jahrhunderts, sondern hat ihren Ursprung in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts.7 

 

* Doktorand und Diplomassistent am Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht II von Prof. Dr. ANDREAS STÖCKLI; 
Rechtsanwalt in Chur.  

1  Duden Sprachratgeber: Das Adjektiv «digital» und seine zwei Ursprünge (zuletzt besucht 23. Juni 2025); Wahrig 
Herkunftswörterbuch (zuletzt besucht 23. Juni 2025). 

2  Nach obigem Absatz sind dies Technologien, die auf ziffernmässiger bzw. binärer Darstellung von Daten beru-
hen. 

3  VAHRENKAMP, S. 228; KEITEL. Der erste Einsatz eines Lochkartenrechners für die Erfüllung einer Verwaltungsauf-
gabe überhaupt war wohl die Volkszählung in den USA im Jahre 1890, VAHRENKAMP, S. 222 f.; MARTINI, Rz. 16, 
spricht demnach fälschlicherweise von der «erstmaligen» Verwendung von Lochkartenrechnern in der deut-
schen Verwaltung in den 1950er-Jahren. 

4  MARTINI, Rz. 16. 
5  COHAUSZ ET AL., Kap. 1. 
6  SCHNEIDER, S. 185 und 191 f. 
7  Statt vieler: BRAUN BINDER/SPIELKAMP/EGLI, S. 10 m.w.H. 

https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Herkunft-digital
https://www.wissen.de/wortherkunft/digital
https://www.wissen.de/wortherkunft/digital
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2. Bürokratie und New Public Management: Die beiden grossen Verwaltungsmodelle der 
letzten 150 Jahre 

MAX WEBER argumentierte, durch die Bürokratie, also unter anderem durch Schriftlichkeit und 
Regelbasiertheit,8 würden die Verfahren rational im Sinne von berechenbar bzw. logisch nach-
vollziehbar. Dadurch kann Regulierung mit «Präzision» umgesetzt werden,9 m.a.W. gewinnt die 
Regulierung Steuerungsfähigkeit, wird also effektiv (wirksam). 

In den 1980er-Jahren setzte die Transformation zum zweiten grossen Verwaltungsmodell der letz-
ten 150 Jahre ein, dem sogenannten «New Public Management» (NPM).10 Die Motivation für die 
Einführung von NPM lag hauptsächlich in der Rationalisierung der Ressourcen, also mit gleich 
viel oder weniger Ressourcen mehr zu leisten. Die Verwaltung sollte marktwirtschaftlich organi-
siert werden, wodurch sie effizienter werden würde.11 

Dieser kurze geschichtliche Rückblick hat gezeigt, dass die Digitalisierung erstens eine Rationali-
sierungsmethode ist,12 die zweitens denselben Zweck verfolgt wie die zwei grossen Verwaltungs-
modelle der letzten 150 Jahre, Bürokratie und New Public Management: Ein Prozess wie das 
Weben eines Musters, eine geografische Berechnung oder eine Steuerveranlagung wird maschi-
nenlesbar gemacht, um Effizienz und Effektivität zu steigern.13 

 

III. Digitale Transformation: Fortsetzung eines alten Trends 

Auch die Digitale Transformation, die im Unterschied zur soeben erörterten Digitalisierung14 als 
tiefgreifende Neugestaltung der öffentlichen Verwaltung zu verstehen ist,15 ist ein Rationalisie-
rungsschritt, wie wir ihn mit anderen Mitteln bereits in der Vergangenheit beobachten konnten. 

 

8  WEBER, S. 122 f.; vgl. LIENHARD, Grundlagen, S. 8 f. 
9  WEBER, S. 128. 
10  LIENHARD, Grundlagen, S. 11 m.w.H, wobei sich erste Ansätze schon in den 1950er-Jahren zeigten. 
11  MARTI/ESTERMANN/NEURONI, S. 305; DIESELBEN, S. 303 f. mit einer Übersicht über die Charakteristika von NPM; NPM 

sollte gemäss LIENHARD/RITZ/STEINER/LADNER; LIENHARD, Grundlagen, S. 378, auch zu mehr Effektivität führen.  
12  VAHRENKAMP, S. 210. 
13  Statt vieler COHAUSZ ET AL., Kap. 1: Im Bereich der Flurbereinigungsverwaltung wurden «sämtliche für die Verfah-

rensbearbeitung erforderlichen Verzeichnisse und Register vereinheitlicht, schneller, sicherer und fehlerfrei er-
stellt». 

14  S. Kap. II. 1: «Digitalisieren» heisst, etwas in Ziffern bzw. maschinenlesbar darzustellen; SCHREIBER bezeichnet die 
«Digitalisierung» treffend als «PDFisierung». 

15  Z.B. BGer, Urteil 2C_113/2024 vom 3. Dezember 2024 (zur Publikation vorgesehen), E. 5.6; MARTINI, Rz. 1; vgl. 
zum Urteil die Ausführungen im Rechtsprechungsobservatorium 2024, S. 15 f., sowie die diesem Newsletter 
beiliegende Kommentierung von GAUTSCHI OLIVER, Digitalisierung wider Willen – Besprechung des Bundesge-
richtsurteil 2C_113/2024 vom 3. Dezember 2024 (zur Publikation vorgesehen). 

https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_113%2F2024&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-12-2024-2C_113-2024&number_of_ranks=662
https://www.unifr.ch/federalism/de/assets/public/files/Newsletter/IFF/0_Foederalismusrelevante_Urteile_2024.pdf
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Die Digitale Transformation ist kein Selbstzweck, ihre Ziele sind namentlich die Steigerung von 
Effektivität und Effizienz staatlichen Handelns.16 

Bereits zu WEBERS Zeiten suchten Regierungen ihre Legitimität zu erhalten und zu pflegen.17 Eine 
leistungsfähige Verwaltung ist dabei ein zentrales Instrument, denn sie bildet die Schnittstelle 
zwischen dem Staat und den Bürgerinnen und Bürgern. Erfüllt sie ihre Aufgaben effizient und 
effektiv, stärkt dies das Vertrauen der Bevölkerung und damit die Legitimität des gesamten 
Staats.18 

Folglich verdient es Zuspruch, wenn Effizienz und Effektivität als staatstragende Prinzipien mit 
Verfassungsrang angesehen werden.19 In diesem Sinne ist die (digitale) Transformation der Ver-
waltung Verfassungsauftrag.  

Die Legitimität der Digitalen Transformation spiegelt sich auch in den Zustimmungsraten zu ent-
sprechenden Gesetzesvorlagen wider, die in den Parlamenten regelmässig ohne Gegenstimme 
angenommen werden und gegen die selten das Referendum ergriffen wird.20 Zudem belegen die 
jährlich durchgeführten Umfragen gemäss dem «eGovernment-Monitor», dass sich die Schwei-
zer Bevölkerung eine digitalere Verwaltung wünscht.21  

Nach dem Gesagten ist der Staat legitimiert zur digitalen Transformation und legitimiert sich 
durch digitale Transformation. 

 

IV. Fazit 

Die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung erscheint auf den ersten Blick als etwas 
nie vorher Dagewesenes. Eine historische Einordnung zeigt jedoch, dass sie in einer langen Tra-
dition staatlicher Rationalisierungsbemühungen steht – von der Bürokratie MAX WEBERS bis zum 
New Public Management. In all diesen Entwicklungen ging es nie um Technik als Selbstzweck, 
sondern um die Steigerung von Effektivität und Effizienz staatlichen Handelns.  

 

16  Vgl. BGer, Urteil 2C_113/2024 vom 3. Dezember 2024 (zur Publikation vorgesehen), E. 5.1. sowie 5.2.; MARTINI, 
Rz. 2; a.A. MONTAVON/FOROWICZ, Rz. 54, sehen in den Informations- und Kommunikationstechnologien erste Ten-
denzen einer «fin en soi»; zu den Zwecken s. auch Strategie Digitale Schweiz 2025, BBl 2025 31; Strategie Digitale 
Verwaltung Schweiz 2024-2027, BBl 2024 45. 

17  WEBER, S. 122. 
18  LIENHARD, Entwicklungen, S. 355; MOOR, S. 20; dies bestätigte sich auch in der Umfrage von JAHN/TÜRKAY ET AL., S. 

40; wie auch in der Umfrage von JAHN/AVIGUR-WIEGAND ET AL., S. 12; und in derjenigen von JAHN/KASTE ET AL., S. 10. 
19  LIENHARD, Entwicklungen, S. 355 f.; vgl. DERSELBE, Grundlagen, S. 242 f.; ablehnend gegen neue Verfassungsprin-

zipien BIAGGINI, S. 38 ff. 
20  GLASER, S. 321; zu beachten ist jedoch, dass namentlich das «E-ID-Gesetz» vom Volk mit 51,29% abgelehnt 

wurde: EJPD, Elektronische Identität: das E-ID-Gesetz (zuletzt besucht 23. Juni 2025). 
21  Z.B. in den Jahren 2024, 2022: JAHN/AVIGUR-WIEGAND ET AL., S. 13 (2024); JAHN/TÜRKAY ET AL., S. 21 (2022). 

https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_113%2F2024&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-12-2024-2C_113-2024&number_of_ranks=662
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/31/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2024/45/de
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/themen/abstimmungen/bgeid.html
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Nichts anderes gilt bei der aktuellen Verwaltungstransformation. Es kann nicht oft genug wie-
derholt werden, dass sich Entscheidungsträger:innen auf das Ziel von Innovationen in der Ver-
waltung (zurück-)besinnen müssen: Nicht die digitalen Mittel als solche sind entscheidend, son-
dern ihr Beitrag zur besseren Aufgabenerfüllung. Wer digitale Mittel einsetzt, sollte stets fragen, 
welches Problem gelöst, welcher Verwaltungsprozess verbessert werden soll. Nur wenn Techno-
logie an konkreten Verwaltungszielen ausgerichtet wird – und nicht umgekehrt – können Verwal-
tung und Staat ihr volles Potenzial entfalten. Wie wir das schon immer zu tun versuchten.  
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https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/politik-staat/kanton/digitale-verwaltung-und-e-government/projekte_digitale_transformation/ki_einsatz_in_der_verwaltung_2021.pdf
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